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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Unter Bezugnahme auf das Schreiben vom 30. April 2013, GZ BMUKK-12.691/0001-
III/2/2013, betreffend den Entwurf einer Novelle zum Schülerbeihilfengesetz 1983 
nimmt das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz wir folgt 
Stellung:  
 
Zu Z 2 (§ 1b Abs. 4 letzter Satz): 
 
§ 1b Abs. 4 regelt, welche Kategorien von Schülern, die als außerordentliche Schüler 
aufgenommen wurden, ordentlichen Schülern gleichgestellt sind. 
 
Nach der geltenden Rechtslage waren dies auch jene Schüler, die alle Pflichtgegen-
stände besuchen, ausgenommen jene, deren Besuch in Folge einer Behinderung 
ausgeschlossen ist, sofern die besuchten Pflichtgegenstände beurteilt werden und 
das Ausmaß dieser Pflichtgegenstände die in Abs. 1 angeführte Mindestzahl an Wo-
chen- bzw. Unterrichtsstunden erreicht. 
 
In der vorgeschlagenen Fassung entfällt der letzte Satz des Absatzes 4; dies wird in 
den Erläuterungen mit einer redaktionellen Korrektur begründet. 
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Es wird davon ausgegangen, dass mit dem Entfall des letzten Satzes keine Schlech-
terstellung für behinderte Schüler verbunden ist. 
 
 
Zu Z 2 (§ 2): 
 
§ 2 regelt die Voraussetzungen für die Gewährung von Schul- und Heimbeihilfen inkl. 
Fahrkostenbeihilfen. 
 
Bislang – gemäß des derzeit geltenden § 2 Abs. 3 - mussten blinde und gehörlose 
Schüler, sowie hochgradig seh- bzw. hörbehinderte Schüler keinen Leistungsnach-
weis zur Erlangung der Schul- und Heimbeihilfen erbringen, sofern sie keine ein-
schlägige Sonderform besuchten. 
 
Nachdem im vorliegenden Entwurf generell die Gewährung von Beihilfen nicht mehr 
von Schulleistungen abhängig ist, wird davon ausgegangen, dass dies auch für die 
genannte Schülergruppe zutrifft. 
 
 
Zu Z 14 (§ 15 Abs. 6 bis 10): 
 
Die dem § 15 angefügten Absätze enthalten datenschutzrechtliche Ermächtigungen 
und Verpflichtungen, die Voraussetzung für die automatisierte Datenübermittlung 
sind. 
 
Seitens des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz ist es 
nicht ersichtlich, warum das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen zur 
Datenübermittlung verpflichtet wird, zumal es sich bei den im Absatz 6 aufgelisteten 
Daten um keine spezifischen, nur dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwe-
sen zugänglichen Daten handelt. 
 
Unabhängig davon wäre im Abs. 7 Z 4 der Ausdruck „Bundessozialämter“ durch 
„Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen“ zu ersetzen. 
 
Des Weiteren wird angemerkt, dass die Sozialversicherungsnummer nicht als Per-
sonenkennzeichen herangezogen werden sollte. Angeregt wird, stattdessen – in 
Übereinstimmung mit der österreichischen E-Government-Strategie – das einschlä-
gige bereichsspezifische Personenkennzeichen zu nutzen. 
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Abschließend wird mitgeteilt, dass diese Stellungnahme auch dem Präsidium des 
Nationalrates an die E-Mail-Adresse „begutachtungsverfahren@parlament.gv.at“ in 
elektronischer Form übermittelt wird. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 

i.V. Mag. Gerhard Schwab 

Elektronisch gefertigt. 
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